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N s e

Zur Gewihrleistungsfrage beim Handel mit Hausthieren
(Kauf und Tausch).
Von Bezirksthierarzt M. Sirebel in Freiburg.
_ ( SchlugB.)

IV. Abschaffung aller gesetzlichen Widhrschaft beim Viehhandel.

Da es schwierig, ja unmoglich ist, ein die Interessen und
Rechte hiiben und driben gleicher-, mithin gerechterweise
schiitzendes Vieh-Wihrschaftsgesetz zu schaffen, da sich ferners
in den meisten Landern das Bestreben kund gibt, die Zahl der
zu gewihrleistenden Krankheiten und Gebrechen mehr und mehr
zu reduziren, so frigt es sich, ob es unter solchen Umstidnden
nicht angezeigt wiire, simmtliche Gewé#hrsfehler, mit alleiniger
Ausnahme der ansteckenden Krankheiten, beziiglich welcher
die Bestimmungen des Viehseuchengesetzes die Interessen des
Uebernehmers schon hinlinglich schiitzen, abzuschaffen, d. h.
von jedem Spezialgesetze iiber Haftpflicht beim Thierhandel
Umgang zu nehmen. Stimmen in diesem Sinne sind schon sehr
viele und ganz gewichtige laut geworden, und es ist gerade in.
den Lindern mit strenger oder gemischter Haftpflicht, wo man
der Abschaffung der Wihrschaftsgesetze am lautesten ruft. Die
Begriindung der Abschaffung aller Wahrschaftsgesetzgebung heim
Viehhandel beruht keineswegs auf Nebelbildern oder auf un-
lauterer Spekulation, nein, sondern sie stiitzt sich auf schwer-
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wiegende Umstande und Thatsachen. Bevor ich jedoch zur Be-
grimdung der Zeitgemafheit der Abschaffung aller gesetzlichen
Gewédhrsméngel tibergehe, will ich zuvor einem originellen Ge-
danken hier Raum geben: und denselben etwas nédher besehen.
«Wie wére es, schrieb mir Herr Kollege Brauchli in Wigol-
tingen (Thurgau), wenn man statt der Aufstellung von Gewahrs-
méingeln einfach bestimmen wiirde: Jedes Stiick Rindvieh
kann gegen Erstattung von 15 % der Kaufsumme,
ohne Angabe der Griinde, innert 5 Tagen nach der
Empfangnahme zuriickgegeben werden.»

Da nach Brauchli eine solche Befugnifs der Riickgabe dem
Uebernehmer blof beim Rindvieh eingeriumt wire, so wiirde
neben dieser: originellen Wihrschaft bei letzterer Thiergattung:
— wenn wenigstens hier der Ausdruck «Wihrschafty erlaubt
ist — noch eine. besondere Wihrschaftspflicht bei den Thieren
des Pferdegeschlechtes bestehen.

Was nun zuvorderst die Erstattung eines Quotums von
15 %o des Kaufpreises behufs Riickgdngigmachung des Vertrages
anbelangt, so scheint mir ein solches Bull- oder Reuegeld etwas
zu hoch gegriffen. Der unredliche Verkaufer konnte an der
Hand dieser Bestimmung den Kiufer so recht exploitiren; da-
cegen mochte ein solches von hochstens 10 °/o fir hitben und
dritben cher annehmbar sein.

Die wesentlichsten, einem derartigen Wihrschaftssysteme
entspringenden Vor- und Nachtheile wiren meiner Ansicht nach
folgende:

a. Vortheile. 1) Eine derartige Bestimmung wéire in
hohem Grade geeignet, den vielen, oft hochst unbegriindeten
und unredlichen Reklamationen und: Plackereien von Seite' des
Kaufers. vorzubeugen. Ist nidmlich das Thier mit einem nur un-
bedeutenden Uebel behaftet, oder ist dasselbe nicht zu erheblich
theuer eingehandelt worden, so wird natiirlich- der Kiufer es
vorziehen, dasselbe, statt es mit einem Reuegeld von 10 %6 der
Kaufsumme dem Uebergeber zuriickzustellen, zu behalten.

2) Bemerkt der Kaufer dagegen beim eingehandelten Thiere
einen wichtigeren Mangel dieser oder jener Natur, der ihm vom
Uebergeber verschwiegen worden, oder hat er es sonst in Folge
dieser oder jener Ursache -allzutheuer erstanden, so kann der
so Uebervortheilte, nachdem er Zeit gehabt, iiber den Werth
oder Unwerth der erworbenen Waare nachzudenken, sich der-
selben gegen Erlangung einer Beule, d. h. mittelst des Reue:-
geldes wieder entledigen.
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b. Nachtheile oder Schattenseite: — Hinter der
soeben betrachteten Lichtseite liegt die Schattenseite:

1) Eine derartige gesetzliche Bestimmung gabe ohne Zweifel
dem unredlichen Mickler das beste Mittel in die Hand, um
namentlich den unerfahrenen oder leichtgliubigen Kéaufer zu
iibervortheilen. Der unredliche Héndler wiirde sich vorzugsweise
auf den Handel mit «wurmstichiger» oder mangelhafter und
daher wohlfeiler Viehwaare verlegen und unter allerlei’ glinzen-
den Vorspiegelungen oder Anpreisungen dieselbe verhaltnif3-
mébig viel zu theuer bei wenig Vermoglichen, oder im Handel
wenig bewanderten,; leichtglaubigen Leuten anzubringen suchen
Es konnte nun nicht gar so selten der Iall eintreten, daf} z.
eine mit diesem oder jenem bedeutenderen, im Momente des
Vertrages nicht wahrnehmbaren: Mangel behaftete Kuh dem
gleichen Verkidufer 4—6 Male nacheinander gegen die jedes-
malige Erstattung von 10'°6e der Kaufsumme zuriickgestellt
wiirde, was fir diesen ein lukratives Geschift wire.

2) Noch ein anderer wichtiger Punkt ist in Betracht zu
ziehen, Der betrogene oder ibervortheilte, reuige Erwerber
miiite selbstverstindlich auf seine eigenen Kosten das Thier
in dem von ihm itbernommenen Zustande dem Veraufierer zuriick-
fithren. Hier konnen nun mehrere verdrieffliche Umstinde zu-
treffen. Der zuriickzulegende Weg kann ein recht betrachtlicher
und daher mit vielen Auslagen und Zeitverlust verbunden sein.
Oder es schiitzt der Verkidufer, wenn er unredlich ist, was bei
derartigen Fillen wohl die Regel bilden diirfte, bei' der Wieder-
ankunft des Thieres vor, dasselbe befinde sich nicht mehr in
dem Zustande, in' welchem er es iibergeben, und will deSwegen
nichts von einer Zuriicknahmeverpflichtung wissen: Oder- aber
er schiitzt einfach vor, das Geld zur Bezahlung des Thieres
nicht mehr zu besitzen. Gewifl keine dem Geprellten melodisch
in: die' Ohren klingende Antwort!

Bei reiflicher Erwidgung aller der Vor- und Nachtheile,
die ein solches Wahrschafts- oder Vorsichtssystem beim Handel
mit Rindvieh bringen wiirde, scheint es mir nicht angezeigt zu
sein, eine solche gesetzliche Bestimmung an Stelle' der Gewahrs--
fehler aufzustellen.

Grinde fur Abschaffung aller gesetzlich fest-
gestellten Wiahrschaft beim Viehhandel.

Unter den wesentlichsten Griinden, die fir die Abschaffung
aller speziellen Viehhauptméngel, mit Ausnahme der ansteckenden:
Krankheiten, sprechen, miissen meiner Ansicht’ nach haupt-
sichlich die folgenden Umstédnde: hervorgehoben werden.
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1) Die Schwierigkeit der Diagnose. — Bekannt-
lich ist bel einzelnen Krankheitsfillen die Diagnose eine keines-
wegs so leichte. Trotz der grofien Fortschritte, die die physi-
kalische Diagnostik in den letzten Jahren gemacht, hilt es
dennoch in vielen Fillen schwer, eine zuverldfliche Diagnose
zu stellen. Wer will, wie schon frither bemerkt, z. B. Degene-
rationen der Brust- und Gekrosdriisen, oder leichtgradige Lungen-
tuberkulosis, selbst hohergradige Perlsucht, namentlich dann,
wenn diese ihren Sitz vornehmlich auf den serdsen Héuten der
Abdominalhohle hat, mit auch nur einiger Zuverliflichkeit fest-
stellen? Wer will in der Bauchhohle, besonders an Stellen, die
der Exploration unzugéinglich sind, Abszesse diagnostiziren, um
gestiitzt darauf bei abgemagerten Thieren den Gewidhrsmangel
der Abzehrung festzustellen? Wiirde nach § 2 der projektirten
«besondern Bestimmungen tber Haftpflicht beim Viehhandel»
von dem Mandatsfehler der Abzehrung Umgang genommen
werden, so boten allerdings die noch verbleibenden, namentlich
bezeichneten Gewihrskrankheiten nur selten weitere diagnostische
Schwierigkeiten dar. Ganz anders lautet aber wieder die Sache,
wenn man auf den projektirten § 18 hinblickt.

2) Die Unzuverldlichkeit vieler Experten. —
Das ist nun leider bei vielen Experten ein wunder Fleck, iiber
welchen ich aus mehrfachen Griinden am liebsten einen dichten
Schleier ziehen mochte; allein der dennoch, wenn auch nur
streifend, berithrt werden mulf3.

Nicht so selten treten bei gerichtlichen Expertisen Fakten
zu Tage, die theils am Wissen, theils an der Gewissenhaftigkeit
der Experten zweifeln lassen. Theils werden die Streitobjekte,
lebende wie todte, nur hochst oberflichlich untersucht und trotz
dieser oberflichlichen Untersuchung wird dennoch von den Ex-
perten so unverfroren ein ganz sicherer Schlufy, und diels fast
ausnahmslos, auf die Existenz eines ofters nur von Seite des
Kéaufers vorgeschiitzten oder eingebildeten Gewihrsmangels ge-
zogen. DBel nicht wenigen Experten scheinen die Privat- oder
Kirchthurmsinteressen bei ihrem Handeln eine wesentliche, selbst
die Hauptrolle zu spielen. Statt die Mission eines gerichtlich
betrauten Sachverstindigen durch die Klarstellung des wahren
Sachverhaltes zu erfillen, werfen sich nicht Wenige im eigent-
lichen Sinne des Wortes geradezu zum Advokaten ihres Klienten
auf. Diel} trifft besonders dann zu, wenn der Verkiufer, wie
man sagt, ein Fremder ist, d. h. nicht im Schatten ihres Kirch-
thurmes Sitz und Stimme hat und gegen den sie daher keine
Riicksichten irgend welcher Art zu haben meinen. Es wird
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ofters viel mehr auf den Mann als auf die Waare, auf das
Streitobjekt, gesehen. Zahlreich sind die Féille, wo Sticke Rind-
vieh als mit dem Gewihrsmangel der Abzehrung behaftet
erklart wurden, obwohl sie sich in einem Zustande von Wohl-
beleibtheit befanden; grof3 ist auch die Zahl der dampfig
erklarten Pferde, obschon bei denselben kein Zeichen der Dampfig-
keit, iiberhaupt kein anderer Um- oder Zustand vorhanden war,
als dalb das Pferd etwas zu theuer gekauft, oder daly dasselbe
nach der Uebernahme sich etwas hinkend zeigte oder dafs das-
selbe von irgend einem Zufalle getroffen und delShalb vom reuig
gewordenen Kiufer bei demselben der Gewidhrsmangel des
Dampfes vorgeschiitzt worden war. Ich konnte viele derartige
Fille citiren. Auf den fast unglaublich groflen Unfug, der mit
dem Hauptmangel der Abzehrung getrieben wurde und noch
getrieben wird, habe ich schon zur Geniige bei der Betrachtung
des betreffenden Fehlers' hingewiesen.

Wenn daher die Wihrschaftsgesetze beim Viehhandel so
wenig Schutz und dieff namentlich dem Verkaufer gewihren,
so liegt es eben so viel, wenn nicht noch mehr an dem hochst
tadelnswerthen einseitigen Vorgehen seitens vieler Experten als
an der Mangel- oder Fehlerhaftigkeit des oder der Gesetze
selbst.

3) Die rdumlich starke Ausdehnung des gleich-
zeitig intensiver gewordenen Vieh- und Pferde-
handels und die damit verbundenen Konsequenzen.
Seit beildufig zwei Dezennien, nimlich seit der Schaffung der
Schienenwege und der dadurch hergestellten leichten, raschen
und wohlfeileren Verkehrsmittel ist der Vieh- und Pferdehandel
ein sehr intensiver geworden und hat besonders in riumlicher
Ausdehnung sehr stark zugenommen. Pferde und Rindvieh
werden nach weit entfernten Gegenden hin verhandelt. Sehr
viele Thiere, die innerhalb ganz kurzer Zeit auf verschiedene
Méarkte gefuhrt werden, wechseln sehr héufig .ihren Besitzer.
Diese Umstdnde versetzen die Thiere recht oft in hygienisch
anormale Verhiltnisse. Bei dem einen Besitzer sind sie einem
solchen, bei einem zweiten einem andern und bei einem dritten
wieder einem andern Regime unterworfen. Die rasch wech-
selnde Alimentationsweise, die verschiedenartige Pflege oder Be-
handlung, die oft nicht wenig zu wiinschen iibrig 146t, wirken
nicht selten in mehr oder weniger hohem Grade nachtheilig auf
die Gesundheit solcher Thiere, namentlich auf das Verdauungs-,
Respirations- und bei hochtrichtigen Kithen oder Rindern auf
das Uterinleben ein. Dazu treten noch die ungiinstigen Witte-
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rungsverhiiltnisse, deren FEinflusse die zu Markte gefihrten
Thiere ofters ausgesetzt sind. Sicher sind das urséchliche Mo-
mente genug, um verschiedene Gesundheitsstorungen bei solchen
neu erworbenen Thieren zu veranlassen. Das eine Thier fiangt
an zu husten; eine Kuh verwirft oder kalbelt wenigstens etwas
zu frithe, in welchen Fillen in der Regel die Fruchthiillen mehr
oder weniger lange Zeit im Uterus verweilen, in Faulnils tiber-
gehen und dadurch verschiedenartige und -verschiedengr-adige\
Gesundheitsstorungen verursachen. Eine andere Kuh leidet an
Verstopfung und wieder eine andere an Durchfall u. s. w. Ein
junges Pferd erkrankt an der Druse, ein anderes wird aus
irgend einem Zufalle lahm, bei einem weitern stellt sich die
sogenannte heille Schenkelgeschwulst oder Lymphgefifientziindung
ein. Kin ferneres erkrankt an der Lungen- oder an der Brust-
fellentziindung u. s. w. Sehr oft werden derartige, beim frisch
erworbenen, noch in der Wihrfrist sich befindlichen Thiere sich
einstellenden Zufille vom 4ngstlichen, vom unkundigen und ganz
besonders vom unredlichen Uebernehmer zum Vorwande ge-
nommen, das Bestehen eines Gewahrsmangels vorzuschiitzen,
den Verkaufer durch allerlei Drohungen zu beéngstigen, beson—
ders mit der Vornahme einer gerichtlichen Expertise und einem
Prozesse zu bedrohen.

Ein sehr grofier Theil des Vieh- und Pferdehandels, be-
sonders der Handel auf weite Distanzen, wird durch die Pro-
fessionshindler und Mickler vermittelt. TUnter den Héandlern,
namentlich unter den sogenannten Pferdemicklern gibt es aber
nicht wenige, die in der Wahl der Mittel, sich Vortheile, selbst
unerlaubte, zu verschaffen, nicht besonders skrupulés sind..
Findet, das eingehandelte Thier nicht schnell den gewiinschten
Absatz, ist der Kaufer des Handels reuig geworden, sind die
Preise gesunken oder ist dem eingehandelten Thiere irgend.
welches Uebel, wenn oft auch von ganz geringfiigiger Natur,
zugestoben oder ist bel demselben nachtréglich irgend ein
Schonheitsfebler entdeckt worden, schnell wird ein Wihrschafts-
mangel erfunden, oder es werden, wie mir zahlreiche derartige.
Fille bekannt sind, vom Kiaufer in doloser Weise durch ver-
schiedenartige Mittel die Symptome eines solchen hervorgerufen,
um die Experten zu tduschen und den Uebergeber zu prellen.
Der noch haftpflichtige Uebergeber, was mitunter bis auf den
vierten Vormann zuriickgeht, wird schnell, sei es auf telegra-
phischem, sei es auf offiziellem Wege, von dem vorgeschitzten,
erfundenen, eingebildeten oder absichtlich momentan hervorge-
rufenen Gewihrsmangel benachrichtigt, mit der Aufforderung,
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entweder das Thier gegen Erstattung des Kaufpreises zuriick-
zunehmen, oder aber mittelst einer bestimmten, gewdhnlich nicht
niedrig gehaltenen Entschidigungssumme sich von der Haftpflicht
loszukaufen, wenn anders er nicht eine Unmasse von Unannehm-
lichkeiten und einen Prozef} auf dem Halse haben wolle. Der
etwas furchtsame Verkdufer, um den Chancen -der angedrohten
onerosen gerichtlichen Expertise mit deren simmtlichem Zugehor
aus dem Wege zu gehen, sowie einen Prozel um jeden Preis
zu vermeiden, kriecht zum Kreuze, d. h. geht die ihm von
Seite des Reklamanten gestellten Bedingungen ein. Oder aber
der Uebergeber, in Begleitung seines Thierarztes, verfiigt sich
behufs Vergewisserung des vorgeschiitzten Mangels an Ort und
Stelle; beide tiberzeugen sich sogleich von dem Nichtbestehen
des angeblichen -Gewahrsmangels. Der ohne Ursache geidngstigte
Verkaufer oder Vertauscher kehrt erleichtert von den Sorgen,
die ihm die Drobungen verursacht, zuriick, allein gleichzeitig
auch mit um -die Reiseauslagen erleichterter Borse. Dazu
kommt noch der Werth der verlorenen Zeit. Diese beiden
Posten, namentlich wenn, wie das hiufig der Fall ist, das Thier
auf eine Distanz von 40, 80, 130 bis 150 Kilometer verkauft
worden, reprisentiren hiufig einen recht betrachtlichen Theil
des Werthes des verkauften Thieres.

Als Belege zu dem, was ich soeben unter den Ziffern 2
und 3 gesagt, mogen unter sehr vielen hier blof folgende vier
Falle kurz angefithrt werden. Ein Nachbar von :mir verkaufte
einem Pferdehiandler, einem Sohpe Israels, ein Pferd, das sich
in der Folge hinkend zeigte, worauf bei ‘demselben schnell das
Bestehen des Dampfes vorgeschiitzt wurde. Dasselbe zeigte bel
meiner — privaten — Untersuchung auch nicht die geringste
Respirationsstorung, weder im Zustande der Ruhe, noch nach
ausgefithrter rascher Bewegung; blof liel3 dasselbe wihrend des
Trabens zwei oder drei auffallende Hustenstéfbe vernehmen. Und
was fand ich als die Ursache dieser Hustenstoffe vorhanden ?
Der Kiufer hatte nicht blofl mittelst der Halfter die Luftrohre
stark zusammengeprel3t, sondern er hatte es nebstdem auf eine
ingeniose Weise verstanden, einen messingenen Rockknopt
‘zwischen Halfter und Luftrohre anzubringen, um so das Pressions-
mittel noch viel wirksamer zu machen! Ich und mein Mann
glaubten genug gesehen zu haben und gingen defhalb ganz
wohlgemuth nach Hause; doch umsonst. Das Ende vom Liede
war ndmlich, dafl zwei gerichtlich ernannte Sachverstindige
sich herbeilieben, das Pferd fir dimpfig zu erkliren und zwar
unter Anfiihrung -aller die Dampfigkeit charakterisirenden Symp-
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tome, obschon dasselbe auch noch nach 6 Jahren, da es neuer-
dmgs verkauft wurde, nicht das mindeste Dampfsymptom ver-
nehmen lief3.

Ein mir gut bekannter Landwirth verhandelte ein Pferd
an einen Hindler mindern Schlages, der bald wegen des Vor-
handenseins eines Gewahrsma.noels Reklamation erhob. Und in
welchem Zustande traf der Verkiufer sein Thier, das er zu be-
sichtigen ging, an? Dasselbe hatte einen Asche enthaltenden
Sack um den Kopf gebunden! Dieses Mal blieb aber, was nur
einem gliicklichen Zufalle zu verdanken war, der Schuldige
héngen.

Dritter Fall :* Ein Berner Pferdehindler verkaufte an einen
kleinen Hindler im Kanton Waadt ein Luxuspferd. Als Letzterer
fir das Pferd nicht das gehoffte Placement fand, hatte er bald
einen Gewihrsmangel, nidmlich denjenigen des Dampfes ge- oder
besser erfunden. Dle Experten stimmten dieser Erklirung bei
und der Verkiiufer mulite das Pfetd zuriicknehmen und viele
Kosten bezahlen. Nach ungefihr 3 Wochen kaufte der Waadt-
lander das Pferd neuerdings und zwar, indem er sich herbeiliel3,
noch Fr. 100 darauf zu legen, sowie die dem Verkiufer ver-
ursachten Kosten zuriickzuerstatten. Er hatte dief Mal ein
Placement fir das Pferd gefunden und war daher dasselbe auch
nicht mehr dimpfig!

Ein Landwirth aus dem Greyerzerlande (Freiburg) verkaufte
in einen Nachbarkanton — auf eine Distanz von 60 Kilometer
— eine am Ende der Trichtigkeitsperiode angelangte, mittel-
méafig beleibte Kuh, die nach 2 bis 3 Tagen etwas mithsam
kalbte, worauf sich ein Gebdrmuttervorfall einstellte. Haupt-
sichlich in Folge der sehr rohen Manipulation bei der Zuriick-
bringung des vmgefa.llenen Organes wurde dieses 'von einer
intensiven Entziindung befallen, worauf sich in der Folge Ver-
eiterung der I‘ruchthalter- und Scheidenschleimhaut emstellte
Am Ende der Gewihrsfrist wurde das in sehr hohem Grade
abgemagerte Thier, das seit beildufig 14 Tagen so viel als nichts
mehr gefressen hatte, von zwel gerichtlich ernannten Sachver-
stindigen untersucht und von diesen als mit dem Gewihrs-
mangel der Abzehrung behaftet erklirt, obschon bei dem-
selben keine andern organischen Lisionen bestanden, als gerade
diejenigen, die durch Zufall nach dem Geburtsakte, ‘niimlich be
der Umstilpung und der rohen Reduktion des Uterus ent-
standen waren, fiir welche der frithere Besitzer doch gewifs

* Bernische Grofrathsverhandlungen vom 22. November 1880.
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nicht im Geringsten verantwortlich gemacht werden konnte.
Doch das Urthell unserer Salomone lautete, wie gesagt, ganz
anders.

4) Die Kostspieligkeit der Prozesse, zu welchen
die Wahrschaftsgesetze 6fters Veranlassung geben.
Viele Prozesse wegen Vieh-Wihrschaft haben ihren Grund in
der ofters hochst mangelhaften Abfassung und Begriindung der
Gutachten von Seite der Experten. Dann kommt es wieder
nicht so selten vor, dafl der Verkdufer, im vollen Bewuftsein,
sein Thier in gesundem Zustande tibergeben zu haben, das Be-
stehen eines Gewdhrsmangels bei demselben nicht anerkennen
will und daher die Verpflichtung zur Wiederannahme desselben
bestreitet. Die Folge davon ist ein in der Regel langwieriger,
oft mehrere Jahre andauernder Prozels; der tausende von
Franken verschlingt, Kosten, die den Werth des -Streitobjektes
ofters ‘um das Drei- bis Vierfache tibertreffen. Diesem hochst
verdrieflichen Umstande konnte zwar durch ein summarisches
Verfahren nicht unwesentlich gesteuert werden.

Als Illustration zum Punkte der Kostspieligkeit der Prozesse
mogen hier nur einzelne Beispiele citirt werden. Ein Rindchen,
das an Anschwellung der Schilddriisen und Hypertrophie des
Kehlkopfes litt und defwegen wihrend des Fressens mitunter
ein mehr oder weniger starkes schnarrendes Athemgeridusch
vernehmen liel, sonst aber vollkommen gesund war, wurde um
den Preis von Fr. 150 in den Kanton Bern verkauft. Die
spiater das Thier untersuchenden, amtlich ernannten Sachver-
stindigen erklarten dasselbe als mit einem Leiden der Ath-
mungsorgane, Verschwiarung oder Verhédrtung, be-
haftet, was einen Hauptmangel bilde, wie sie meinten.
Der von den Experten neu aufgestellte Gewihrsmangel kostete
den Verkiufer Fr. 1500, d. h. gerade den zehnfachen Werth
des Streitubjektes.

Ein sechsjahriges, gut genéhrtes, im besten Gesundheits-
zustande sich befindliches Pferd, welches um den Preis von bei-
laufie Fr. 1300 verkauft worden, ging gegen das Ende der
Wihrschaftsdauer an einer hochst akut verlaufenden Krankheit
zu Grunde. Die Experten schlossen, trotz des von ihnen kon-
statirten guten Erndhrungszustandes beim umgestandenen Pferde,
auf das Vorhandensein des Gewdhrsmangels der Abzehrung,
was vom Verkdufer bestritten wurde. Doch der «Jude bestand
auf seinem Scheine», den die Richter als rechtsgiiltig erachteten.
Der unschuldige Verkiufer zahlte in Folge des parteiischen
Vorgehens der Experten beildufig Fr. 3000 Prozelkosten.
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Ein Herr H. von Bern hatte an einen Pferdehindler Hauser
in Biel eine Stute verkauft, die einige Tage -nach der Ueber-
gabe zu husten anfing und daher — wer sollte es wohl
errathen — fir kollerig erklart wurde. Obwohl spiter das
Nichtbestehen des diagnostizirten .Gewihrsmangels konstatirt
wurde, hatte der Verkaufer nach einem Prozesse von 2 Jahren
Fr. 3000 Kosten zu zahlen, wahrend er ein vollstindig gesundes
Pferd verkauft hatte.* ‘Derartige Prozesse liefen sich .wohl zu
hunderten anfithren, wollte man die Blumenlese fortsetzen.

5) Die Vieh-Wéadhrschaftsgesetzesind sozusagen
ausschliefllich zum Vortheile der Kdufer, nament-
lich der Professionshéindler da, oder werden we-
nigstens dazu verwerthet, d. h. miBbraucht. Keine
Wihrschaftsgesetze haben in Folge verschiedener Umsténde bis
anhin dem redlichen Verk#ufer in seinem Rechte oder in seinen
legitimen Interessen hinreichenden Schutz gewahrt. Der Ueber-
nehmer 14t durch zwei Seitens der kompetenten Amtsstelle be-
zeichnete Experten seines Wohnortes das Thier untersuchen,
und bei iibereinstimmenden, affirmativen Gutachten fillt das
Streitobjekt, -in Begleitung einer langen Kostenliste, dem Ueber-
geber wieder anheim, ohne daf} ihm Gelegenheit gegeben wiirde,
zu beweisen, dals das Thier im Augenblicke seiner Uebergabe
gesund gewesen sei. Das Urtheil, ob das Gutachten formell
und materiell auch noch so mangelhaft, noch so ‘nichtssagend
sein mag, lautet sozusagen ohne Ausnahme zu Gunsten des
Reklamanten, des Uebernehmers.

Es gibt sodann eine und zwar keineswegs so unbetricht-
liche Klasse von Hindlern, nidmlich die sogenannten Handels-
juden, getaufte wie ungetaufte, die, seien sie Kaufer oder Ver-
kaufer, eine ungemein grofie Gewandtheit besitzen, unter An-
wendung von allerlei Mitteln die Gesetzesbestimmungen entweder zu
umgehen oder aber dieselben zu ihrem Vortheile zu drehen und
auf eine die Interessen der andern Partei arg schidigende
Weise auszubeuten. Sind sie Kiufer, so mull der Verkiufer
Haare lassen; sind sie dagegen Verkiufer, so ergeht es dem
Kéaufer um kein Haar besser. Das sind tagtigliche Vorkomm-
nisse. Inden Bestimmungen unseres Vieh-Wihrschaftskonkordates,
tiberhaupt der Wahrschaftsgesetze beim Viehhandel glauben der
redliche, gutgliaubige Kiufer wie Verkaufer Schutz gegen Ueber-

* Aus den bernischen Grofrathsverhandlungen vom 22. November
1880. : ' '
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vortheilungen zu finden, wihrend sie sich sehr oft arg getduscht
sehen.

6) Die Wahrschaft beim Handel mit Viehwaare
und Pferden soll keiner besondern Gesetzgebung
unterworfen sein. Kine spezielle Gesetzgebung iiber Haft-
pflicht beim Handel mit Pferden, Rindvieh, Schafen und
Schweinen scheint mir einer innern Begriindung nicht wenig zu
entbehren. Ist es etwa der hohe Werth der zu gewihrleistenden
Hausthiere, der eine spezielle  Gesetzgebung rechtfertigt? Da.
aber andere Handelsgegenstinde einen eben so hohen, ja sogar
einen noch weit hohern Werth représentiren, ohne durch ein
eigenes -Haftpflichtgesetz geregelt zu .werden, so kann dieser
Umstand doch mnicht wohl als ein ernstes Motiv angerufen wer-
den. ‘Oder legt die Begrindung vielleicht in der Schwierigkeit.
der Beurtheilung der Kigenschaften, in der schwierigen Krken-
nung dieses oder jenes verborgenen Fehlers bei der Viehwaare
und den Pferden? Diese Umstinde mogen und diirfen als ein
nicht unwichtiges, als das wesentlichste Argument angerufen
werden. Allein diese Umsténde treffen ja auch bei hundert und
hundert andern Handelsgegenstéinden zu, ohne daf} hier ein be-
sonderes Gesetz iitber Haftpflicht bestiinde, Der Kéufer kann
ja, neben denjenigen Féllen von Betrug, wo das allgemeine
Recht schiitzt, oder wo die Bestimmungen des Viehseuchen-
polizeigesetzes geltend gemacht werden konnen, beim Einhandeln
einer Sache, betreffe es nun Rindvieh, Thiere aus dem Pferde-
geschlechte oder andere Gegenstinde, nach Gutdiinken die noth-
wendigen sichernden Bedingungen betreffend beliebige Eigen-
schaften oder Fehler stellen.

Beschrankt man die Zahl der gesetzlichen Hauptméngel
auf wenige Krankheiten, so befriedigt man Viele nicht, indem
dann fiir andere Gebrechen, die eben so sehr, éfters sogar in
noch hoherem Grade den Werth eines Thieres mindern, keine
Garantiepflicht besteht. Fiigt man umgekehrt viele Krankheiten
und Gebrechen in den Rahmen der Gewihrsmiingel ein, so sind
die Klagen wieder nicht minder zahlreich; denn bei einem solch’
ausgedehnten gesetzlichen Wahrschaftssysteme giabe es der Re-
klamationen und Prozesse kein Ende.

Nach reiflicher Ueberlegung aller Umqtande der Werthung
aller Fur und Wider, der Abwigung aller Vor- und Nachtheile
nach den im Verlaufe einer 30jahrigen Praxis hundert- und
hundertfach gemachten einschligigen Erfahrungen und Beobach-
tungen gelange ich zum Schlusse, es sei das Beste, von
jeder speziellen Gesetzgebunﬂ betreffend Haft-
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pflicht beim Handel mit Rindvieh, Thieren aus
dem Pferdegeschlechte, sowie mit Schweinen und
Schafen Umgang zunehmen und die Gewadhrleistung,
sofern es sich nicht um ansteckende Krankheiten
handelt, der freien Vereinbarung der honm ahenten
zu liberlassen.

Zur Unterstiitzung meiner Ansicht will ich zuvérderst einige
Stimmen von Autoren, Thierdrzten, thierdrztlichen Vereinen und
Behorden, die fir die Abschaﬂ‘ung der Wéahrschaftsgesetze in
die Schranken getreten sind, hier kurz anfihren.

Frankreich. In den Debatten, die im Jahre 1858 in
der Centralgesellschaft der franzosischen Thierdrzte tiber das
Vieh-Wihrschaftsgesetz vom Jahre 1838 stattgehabt, verfochten
Huzard, Magne und Sanson mit gewwhtlgen Algumenten die
Abschaﬂ?uno' desselben sowie des Artikels 1641 des Civilkodexes,
das romlsche oder alloememe ‘Haftprinzip in sich schlieBend,
soweit es sich um den Handel ‘mit Hausthieren handelt. «Ohne
die zahlreichen Betriigereien, sagen dieselben, zu welchen das
Wiihrschaftsgesetz von Seite unredlicher Kétufer, welche die
Zichter mit Prozessen fiir Fehler bedrohen, die nicht vorhanden
-sind, Veranlassung gibt, in Rechnung zu bringen — partout
comme chez nous — finden wir, das (franzosische) Vieh-Wihr-
schaftsgesetz sei ausschlieflich im Interesse der Hindler da.»*

«Im Interesse der Handelsfreiheit wéire es vielleicht besser
gewesen, sagt Rey,** wenn man keine Gewihrsméngel aufgestellt
hitte; der Kiaufer hitte dann, durch die Forderung einer kon-
ventionellen Garantie, seine Vorsichtsmaliregeln getroffen. Die
Pferdehéndler milbrauchen ofters die Unzulédnglichkeit des Ge-
setzes, indem sie den Kéaufer glauben machen, das Gesetz ge-
wihrleiste alle schweren Krankheiten. Die Abolition der Gewiihrs-
fehler wiirde iiberdiell der Thierheilkunde eine grofe Wichtig-
keit verleihen und zwar dadurch, dall ihre Intervention viel
hiufiger beim Pferdehandel a,ngesprochen wiirde.»

In dem im Jahre 1878 in Paris abgehaltenen Kongrel3
franzosischer Thierdrzte, der zwei Sitzungen der Besprechung
der Wahrschaftsfrage w1dmete sprach sich eine sehr bedeutende
Minoritit zu Gunsten der ganzhchen Abschaffung der Gewihrs-
méngel aus.

«Die Abschaffung jedes Thier-Wahrschaftsgesetzes, sagt
Abadie unter Hervorhebung vielfacher unanfechtbarer That-

* Traité de jurisprudence vétérinaire, par A. Rey, page 46.
** Loc. cit.
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sachen und Motive, wire im allgemeinen Interesse eine grofie
Wohlthat.»*

Deutschland. Professor Dr. Pflug sprach sich in der
Versammlung des thierdrztlichen Vereines von Unterfranken und
Aschaffenburg, abgehalten in Wiirzburg den 13. September 1872,
folgenderweise aus: «Ich bin auch der Meinung, daf} die Wihr-
schaftsgesetze noch fallen miissen; Jeder, der sich Thiere kauft,
soll sich vorsehen und seine Bedingungen stellen, wie es beim
Kauf anderer Sachen ja auch geschiehty.

Belgien. Die Gesellschaft der Thierdrzte von Brabant
stellte im Jahre 1880 an den Minister des Innern das Gesuch,
es mochte der Handel mit Hausthieren vollstindig frelgegeben
d. h. von jeder speziellen Garantie befreit werden.**

Schweiz. Der Verein der freiburgischen Thierirzte falite
in seiner im Jahre 1872 zu Romont abgehaltenen Jahresversamm-
lung nach einer eingehenden Besprechung des Vieh-Wahrschafts-
konkordates im Besondern, sowie der Wéihrschaftsfrage beim
Viehhandel im Allgememen folgenden Beschlul3: Es sei der
Regierung des Kantons Freiburg der Wunsch auszudriicken,
dahln Wnken zu wollen, dal Freiburg 1) vom Withrschafts-
konkordate zuriicktrete und 2) von jeder Gesetzgebung iiber
Gewihrleistung Umgang nehmen wolle. Die Kingabe dieses
Beschlusses an den Staatsrath wurde jedoch verschoben und
zwar aus dem Grunde, weil man abwarten wollte, wie Bern in
dieser Angelegenheit vorgehen werde.

Im namlichen Jahre bhatte der bernische thierdrztliche
Verein in seiner Herbstsitzung zu Burgdorf, woran Schreiber
dieses Antheil genommen hatte, im Anschlusse an ein griind-
liches Referat von Thierarzt Herzog in Langenthal mit schr
starker Mehrheit beschlossen, bei der Regierung das Verlangen
auf Ricktritt vom Konkordate fir Vieh-Wihrschaft vom Jahre
1853 zu stellen. Die zahlreich anwesenden Thierdrzte waren,
mit Ausnahme der Herren Professoren der Berner Thierarznei-
schule, der weitern Ansicht, es solle kein anderes Gesetz an die
Stelle des Konkordates treten.

In den Jahren 1878/79 debattirte der Verein neuerdings
iitber den namlichen Gegenstand und zwar im immer glelchen
Geiste. Eine neue, an den Regierungsrath zu Handen des
Grofien Rathes eingereichte Petition auf Riicktritt Bern’s vom
Konkordate war von besserem Erfolge begleitet.

* Revue vétérinaire de Toulouse, mars-avril 1880.
** Annales de médecine vétérinaire de Bruxelles, juin 1880.
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‘In seiner Sitzung vom 22. November 1880 behandelte- der
bernische Grofle Rath diese brennend gewordene Frage und
beschlof3 nach einer stark belebten und eingehenden Diskussion,
nach Hervorhebung der hauptsichlichsten Pro und Contra, auf
Beantragung der Kommissionsmehrheit auf Annahme der: regie-
rungsrithlichen Vorlage:

«Der Kanton Bern tritt- vom Konkordate iiber  Bestimmung
und Gewéhr der Viehhauptméingel vom 27. Juni 1853 zuriick.
Die Bestimmungen desselben treten fir das Gebiet des Kantons
Bern aufier Geltung. Beim Handel mit Thieren aus dem Pferde-
geschlechte und mit Rindvieh findet eine Gew&hrleistung nur
insoweit statt, als eine solche zwischen den Parteien vereinbart
worden ist. Eine solche Vereinbarung kann auf dem Gesundheits-
scheine des betreffenden Thieres angemerkt werden.»

Dieser BeschlulS wurde in zweiter Berathung unterm
13. Mai 1881 mit einer blof unwesentlichen Redaktionséinderung
im: zweiten Satze sozusagen einstimmig festgehalten.

Nachdem die okonomische Gesellschaft des Seebezirks
(unterm. 27. Februar 1881), der landwirthschaftliche Verein von
Tafers-Heitenried (20. Mérz), die kantonale landwirthschaftliche
Gesellschaft (10. April), sowie der Verein der Freiburger Thier-
drzte (1. Mai) in ihren betreffenden Versammlungen nach ein-
gehender Besprechung der Vieh-Wihrschaftsfrage sdmmtlich
einstimmig 1) den Riicktritt des Kantons Freiburg vom Wihr-
schaftskonkordate sowie 2) die Umgangnahme von Aufstellung
gesetzliech bezeichneter Gewidhrsméngel und Ueberlassung der
Gewihrleistung dem freien Ermessen der Kontrahenten be-
schlossen, und in diesem Sinne im Groflen: Rathe unterm
17. Mai 1881 von Seite des Herrn Staatsrathes Techtermann
eine Motion eingebracht worden, beschlos auch der freiburgische
Groffe Rath nach zwei Sitzungen; den 19. gleichen Monats,
sowohl den Riicktritt Freiburg’s vom besagten Konkordate, als
auch. die Gewahrleistuing der freien Vereirbarung der Kontra-
henten zu iberlassen. Allein statt die konventionelle Garantie
auf dem Gesundheitsscheine anzubringen, werden hier zu diesem
Behufe von der Regierung eigene Formulare ausgegeben. Diese
Formulare sind bei eingegangenmer Wihrschaft von: beiden Par-
teien zu unterzeichnen.

Welche Konsequenzen wird die Abschaffung
aller gesetzlichen Viehhauptmédngel haben? Wird
der Handel darunter leiden oder nicht?

Diese wichtigen Fragen sind schon mehrmals im Verlaufe
dieser Arbeit beriihrt und in den meisten Punkten direkter und
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indirekter Weise beantwortet worden. In Betrachtziehung aller
Umstidnde wiirde meines Dafirhaltens durch die Abschaffung
aller gesetzlichen Gewihrsméngel nur gewonnen . und diefy in
jeder Beziehung. Bei. der Abwesenheit eines, hitben und driben
meistens doch nur illusorischen Schutz bietenden Wahrschafts-
gesetzes wiirde man -bei Vertrigen mit Hausthieren mehr die
Augen offnen; d. h. umsichtiger zu. Werke gehen. Wenn von
gewisser Seite, namentlich von Seite der Advokaten behauptet
werden will, daB durch die Abstrahirung von der Aufstellung
gesetzlicher Gewihrsfehler der weniger erfahrene, weniger
intelligente Theil der Bevilkerung in seinen Interessen gefihrdet
werde, weil es dem routinirten Héndler leicht sein werde, wenig
gewandten Kiufern etwas aufzuschwatzen, so bin ich ganz an-
derer Meinung. Ich glaube im Gegentheile mit dem Bericht-
erstatter des bernischen Regierungsrathes, Hrn. Steiger :* «So
lange das Bauerlein meint, das Gesetz mache da Regel, 1iBt
es sich viel eher von Ha.ndlern etwas aufschwatzen, indem es
denkt, wenn etwas nicht richtig sei, so werde es durch das
Gesetz gesehiitzt. Weils es aber, dafl daorts keine Vorschriften
existiren und dal nur gilt, was es mit dem Verkédufer verein-
bart hat, so wird es sich in. Acht nehmen und sich- nichfs
aufschwatzen lassen,» wenigstens ungemein viel weniger, fiige
ich hinzu. Alle Leute werden ja doch nie gescheidt.

Das Verfahren beim Thierhandel wiirde sich folgender Art
gestalten. Man handelt z. B. um ein Stiick Rindvieh. Zeigt
dasselbe einen guten Erndhrungszustand, glinzende Haare und
geschmeidige oder elastische Haut, so- betrachtet man ohne
Weiteres ein solches Thier als. eine gesunde Waare. Umgekehrt
wird' man ein abgemagertes Thier mit auf den Rippenmuskeln
fest aufsitzender Haut, mit struppigen, glanzlosen. Haaren fiir
eine ungesunde, «unkauschere» Waare ansehen und demgemif
seine VorsichtsmafBregeln treffen. Man verlangt Gewihr, dal
das Thier z.. B. nicht mit Lungentuberkulosis oder mit Perl-
sucht behaftet sei. Will sich der Besitzer des Thieres nicht
dazu verstehen, wohlan, so laflt man ihm entweder dasselbe
bleiben, oder aber, in Betracht des zu iibernehmenden Risikos,
man bietet ihm annihernd die Summe, die dasselbe an Haut
und Fleisch werth sein mag. Damit weill jede Partei, woran
sie ist;, keine wird benachthelhgt oder tibervortheilt.

Schmeriger ist die Sache - allerdings. beim Pferdehandel,
doch kann man sich auch hier ohne spezxelle gesetzliche Be-

* Bernische Grofrathsverhandlungen vom 22. November 1880.
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stimmungen helfen, ja noch besser. Der Allgemeinzustand ist
leicht festzustellen. Anders verhilt es sich mit gewissen verbor-
genen oder bei der Besichtigung nicht leicht erkennbaren Fehlern.
Aeu[Sert ein Pferd einen guten oder befriedigenden Ernihrungs-
zustand, zeigt sich dasselbe nebstdem lebhaft, so betrachtet man
ein so]ches fiir gesund, mithin frei von wichtigern Erkrankungen
imnerer Organe. (Gegentheils soll oder kann ein abgemagertes,
schwichliches , kopfhangerisches, langhaariges Pferd als ein
wurmstichiges, kriinkliches, «nichtkauscheres» und daher gering-
werthiges Subjekt angesehen werden und kann man, je nachdem
sich der Besitzer zu einer konventionellen Wihrschatt verstehen
oder nicht verstehen will, beim Handel die Offerten darnach
einrichten.

Supponiren wir einen andern, nicht gar so selten zu-
treffenden Fall. Kin Pferd zeigt einen guten Allgemeinzustand ;
wer nicht ein ganz guter Pferdekenner ist, bemerkt bei dem-
selben nichts Anormales, ist aber dennoch nicht beruhigt, daf
nicht irgend ein, beim ersten, wenn auch noch so aufmerksamen
Besichtigen schwer konstatirbarer Mangel bei demselben bestehen
moge. Zur Sicherstellung gegen jede nennenswerthe Uebervor-
theilung verlangt man vom Feilbieter Garantie fir das Nicht-
bestehen dieses oder jenes Gebrechens, dieser oder jener Un-
tugend, z. B. fiir das Nichtvorhandensein des Dummkollers, des
Dampfes, der Stitigkeit, der Beil3- und Schlagsucht, der perio-
dischen Augenentziindung u. s. w. Man verlangt und gibt nach
Gutfinden Wihrschaft sowohl nach Zeitdauer als fiir beheblge
Eigenschaften und Méngel.

Der gleiche konventionelle Wiahrschaftsmodus bestiinde auch
beim Schlachtvieh, d. h. es bestiinde auch hier eine Wihr-
schaft und Haftpflicht nur insoweit, als eine solche beim Ver-
trage vereinbart worden. Im Kanton Luzern, der seit 14 Jahren
kein Vieh-Wéahrschaftsgesetz mehr besitzt, hat der Metzger,
falls er beim Kaufe keine Bedingungen gestellt, den Schaden,
der thm aus der Minderw erthung des Flelsches oder aus der
Beseitigung ungenief3barer Theile erwichst, selbst zu tragen.
Ohne Zwelfel wird aber der Metzger selten zu kurz kommen,
d. h. er wird seine Vorsichtsmaliregeln zu treffen wissen.

Durch die Abschaftung der Wihrschaftsgesetze beim Thier-
handel und durch die Ueberlassung der Wéahrschaft der freien
Vereinbarung der Kontrahenten wiirde unstreitig einer grofsen
Zahl von Plackereien, Streitigkeiten, Uebervortheilungen und
langwierigen und kostspieligen Prozessen vorgebeugt werden.
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Es ist vielleicht nicht iiberfliissig, meine optimistischen An-
sichten durch Thatsachen zu legitimiren.

Die im Kanton Luzern, wo, wie schon bemerkt, seit bei-
laufig 14 Jahren keine gesetzlichen Bestimmungen betreffend
die Wihrschaft beim Thierhandel mehr bestehen, sondern wo
die Wihrschaft der freien Vereinbarung der Parteien tiberlassen
ist, kompetenten Orts von mir eingezogenen Erkundigungen
lauten allgemein dahin, daf5 sich der Kanton Luzern, mit einer
iberwiegend agrikolen Bevélkerung, bei diesem Verfahren sehr
wohl befinde. Bloff anfangs sei von aufller dem Kanton iiber
einige Schwierigkeiten im Handel geklagt worden. Wie aber
Kaufer und Verkidufer einmal zur Einsicht gekommen seien,
gegenseitig tiber einzelne oder mehrere Krankheiten, Gebrechen
oder Untugenden schriftliche Wihrschaft zu verlangen und zu
geben, sollen nur wenige Storungen im Handel mehr vorge-
kommen sein und sei durch dieses Verfahren namentlich vielen
Streitigkeiten und Prozessen abgeholfen worden. Den besten
Beweis dafiir, daly die Beviolkerung bei einem solchen Wihr-
schaftsmodus sich wohl befindet, liefert die Thatsache, dafl
daritber noch keine Klage laut geworden ist. Wenn sich nun
die Luzerner ohne besondere gesetzliche Bestimmungen betreffend
Garantie beim Thierhandel zu helfen wissen, warum sollten es
Andere nicht auch zu thun im Stande sein ?

Auch die praktischen Englinder wissen nichts von einem
Wihrschaftsgesetze beim Thierhandel. Die Wéhrschaft nach
Zeitfrist sowie fur beliebige Eigenschaften oder Fehler ist Sache
der Konvenienz zwischen den Parteien. Auch hier befindet man
sich bei einem rein konventionellen Wéahrschaftssysteme ganz
wohl.

In der Basse-Bretagne, in der Mayenne, im Arrondissement
von Chateaubriant, im Departement der Loire-Inférieure hatte
das 1lloyale Vorgehen vieler Pferdehdndler die Pferdeziichter
zum Entschlusse gefithrt, ihre Pferde nicht anders als unter
Entschlagung aller Garantieleistung in Betreff von Gewihrs-
méngeln zu verkaufen. Kein Pferdeziichter fihrt daselbst ein
Thier auf den Markt, ohne mit einem gedruckten Formulare
versehen zu sein, das im Momente der Uebergabe des Thieres
vom Kéaufer ausgefiillt und unterzeichnet wird. Eine solche Be-
stimmung habe dem Handel nicht den mindesten Eintrag ge-
than, gegentheils sollen sich die Kéaufer mehr und mehr zum
Einkaufe in diese Gegenden begeben.*

* Abadie, Revue vétérinaire, T'oulouse, avril 1880.
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Weg daher, rufe ich nochmals am Schlusse meiner Be-
trachtung, mit unserm Vieh-Wirschaftskonkordate, das ein wahrer
Anachronismus, ein Hohn auf den heutigen Standpunkt der
Veteriniarwissenschaft, auf die Erfahrung und den Rechtsschutz,
der einer jeden Partei moglichst gleichméilig zugesichert und
gewahrt sein soll, ist. Setzen wir aber auch kein anderes Wihr-
schaftsgesetz, sondern bloff die Bestimmung an dessen Stelle:
Die Gewidhrleistung beim Handel mit Hausthieren
ist der freien Vereinbarung der Kontrahenten
itherlassen. Kin solches Vorgehen ist sicherlich kein zu ge-
wagtes Experiment. Schlimmer, als es bis anhin unter der
Herrschaft unseres Wéhrschaftskonkordates sowie der kantonalen
Wihrschaftsgesetze gegangen, wird und kann es bei der freien
Gewihrleistung wohl kaum gehen, gewif3 nicht, wohl aber, wie
ich es geniigend glaube hervorgehoben zu haben, besser. Sollte
im Verlaufe der Zeit wider alles Erwarten es sich herausstellen,
dafy der Abgang eines Wéihrschaftsgesetzes die Sicherheit beim
Thierhandel beeintrachtige, wohlan, dann ist es noch Zeit, an
der Hand der gemachten FErfahrungen sich an die Schaffung
eines oder des im Entwurfe eines schweizerischen Obligationen-
und Handelsgesetzes vorgesehenen eidgen. Spezialgesetzes zu
machen. Bis anhin verschone man uns aber mit einem solchen,
besonders wenn dasselbe nicht gliicklicher ausfallen sollte, als
die im III. Abschnitte dieser Abhandlung wiedergegebenen und
kritisch beleuchteten besondern Bestimmungen iiber Gewahr beim
Thierhandel. |

Die frei vereinbarte Garantie kann entweder, wie diell im
Kanton Luzern geschieht und wie es auch vom bernischen
Grollen Rathe iu der ersten Debatte beschlossen worden, auf
der Riickseite des Gesundheitsscheines angemerkt oder aber auf
einem gedruckten Formulare notirt werden.

Ueber Magenberstung bei Pferden.

Yon Ernst Hef, I. Assistent an der Thierarzneischule in Bern.

Da bis jetzt die thierdrztliche Literatur, die Zeitschriften
sowohl wie auch die Lehrbiicher iiber spezielle Pathologie und
Therapie sehr arm ist an Mittheilungen iiber diesen Gegenstand,
und dasjenige, was zu lesen steht, wenige Anhaltspunkte zur
Diagnose bietet, so erlaubt sich Verfasser dieser Arbeit, seine



	Zur Gewährleistungsfrage beim Handel mit Hausthieren (Kauf und Tausch) [Schluss]

